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Kurzpro�l
Zum 01. Januar 2017 hat die Landesanstalt Bewäh-
rungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg 
(BGBW) die Aufgaben in der Bewährungshilfe, 
Gerichtshilfe und im Täter-Opfer-Ausgleich über-
nommen. Im Jahr 2024 betreute die BGBW circa 
16.000 Klient*innen in der Bewährungshilfe. Es wur-
den ca. 11.000 Gerichtshilfeberichte erstellt, davon 
ca. 7.700 im Kontext der Vermeidung von Ersatzfrei-
heitsstrafen. In circa 1.700 Fällen vermittelten unsere 
Mediator*innen im Rahmen eines des Täter-Opfer-
Ausgleichs.

Neben der Geschäftszentrale bestehen landes-
weit neun örtliche Einrichtungen (Freiburg, Heil-
bronn, Karlsruhe, Mannheim, Ravensburg, Reutlin-
gen, Rottweil, Stuttgart, Ulm) sowie 35 Außen- und 
Sprechstellen. Durch diese Flächenpräsenz  
sollen möglichst alle Klientinnen und Klienten wohn-
ortnah betreut werden. 

Die Leitung der BGBW obliegt den Vorständen Dipl.-
Kauff. Nicole Berton (wirtschaftliche Angelegenhei-
ten, Personal und Organisation der Zentrale) und Dipl.-
Soz. Päd. (FH) Christian Ricken (sozialarbeiterische 
Leistungen und Organisation der Einrichtungen).

Einheitliche Qualitätsstandards und das gezielte Ein-
binden ehrenamtlicher Bewährungshelfer*innen zäh-
len für die BGBW zu den Garanten einer erfolgreichen 
Resozialisierung straffällig gewordener Menschen. 
Die Qualitätsstandards werden stetig weiterentwi-
ckelt. Dabei steht die BGBW in engem Dialog mit 
Gerichten, Staatsanwaltschaften und Kooperations-
partnern.
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht es, Rückfallkriminalität zu vermeiden.  
Dabei setzen wir auf Resozialisierung. 

Leistungsbereiche

Lösungswege für ihre sozialen und/oder wirt-
schaftlichen Probleme zu finden.

•	 Die Gerichtshilfe kann von Gerichten und 
Staatsanwaltschaften in allen Stadien des Straf-
verfahrens in Auftrag gegeben werden. Gerichts-
helfer*innen führen Gespräche mit Geschädigten 
und Beschuldigten und fassen die Aussagen in 
einem Bericht zusammen. Dadurch werden die 
Auftraggeber bei ihrer Entscheidungsfindung 
unterstützt.

•	 Der Täter-Opfer-Ausgleich bietet im Rahmen 
eines Strafverfahrens die Möglichkeit, einen Kon-
flikt außergerichtlich beizulegen. Ziel ist es, eine 
faire und für beide Parteien tragfähige Lösung 
des Konflikts herauszuarbeiten (Wiederherstel-
lung des sozialen Rechtsfriedens). 

Wir begleiten unsere Klient*innen dabei, ihre Prob-
leme zu lösen und sich ein Leben innerhalb der Gesell-
schaft und ohne Gesetzeskonflikte aufzubauen. Jede 
Bewährungsunterstellung, die ohne Wiederholungs-
tat abgeschlossen werden kann, trägt zur Sicherheit 
der Gesellschaft bei. Unsere Leitmaxime ist es, dass 
jeder eine positive Entwicklung durchlaufen kann und 
die Chance dazu verdient. 

Unsere Arbeit untergliedert sich in die drei Leistungs-
bereiche Bewährungshilfe, Gerichtshilfe und Täter-
Opfer-Ausgleich: 

•	 Die Bewährungshilfe hat sowohl unterstützende 
als auch kontrollierende Aufgaben. Hauptziel 
ist es, dass Klient*innen keine neuen Straftaten 
begehen (Minimierung potentieller Rückfall-
risiken). Wir unterstützen Klient*innen dabei, 
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Bewährungshilfe

 

Abbildung 2: Anzahl Klient*innen im Rahmen der Strafaussetzung und Führungsaufsicht

Aktuelle Zahlen
 
Die Zahl der Klient*innen im Bereich Bewährungs-
hilfe (Strafaussetzung und Führungsaufsicht) ist in 
den vergangenen elf Jahren um mehr als 25 Pro-
zent gesunken (siehe Abbildung 2): Waren es 2013 
noch 21.243 Klient*innen (davon nach JGG 4.706 

Unterstellte), hatten wir zuletzt, im Jahr 2024, nur 
noch 15.927 (davon nach JGG 2.553). Bei den nach 
Jugendgerichtsgesetz Unterstellten ist der Rück-
gang noch signifikanter und liegt bei über 45 Pro-
zent.
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Führungsaufsicht ist eine Maßnahme der Strafvoll-
streckung. Sie wird angeordnet, wenn die Unter-
bringung aus dem Maßregelvollzug zur Bewährung 
ausgesetzt wird. Sie tritt ebenfalls ein, wenn eine 
längere Freiheitsstrafe verbüßt wurde und/ oder 
das Gericht das Risiko einer erneuten Straffälligkeit 

als hoch einschätzt. Die Zahl unserer Klient*innen 
mit Führungsaufsicht hat in den vergangenen Jah-
ren deutlich zugenommen. Im Jahr 2023 konnten 
wir den Höchststand der vergangenen elf Jahre mit 
3.048 Klient*innen verzeichnen (siehe Abbildung 
3). 2024 blieb die Zahl unverändert hoch. 

Abbildung 3: Anzahl der Klient*innen unter Führungsaufsicht 
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Die Quote der Widerrufe lag 2019 bundesweit 
bei 28,2 % – in Baden-Württemberg waren es im 
selben Jahr 18,47 %. Zuletzt (2024) konnte sie auf 
einen Wert von 17,10 % gesenkt werden. 

Eine weitere wesentliche Messgröße ist die Zahl 
der Klient*innen pro Bewährungshelfer*in (im 
Hauptamt). In den vergangenen zehn Jahren 
konnte diese Zahl von durchschnittlich 67 auf 61 
abgesenkt werden.

Ein zentraler Indikator für den Erfolg der Bewäh-
rungshilfe ist die Widerrufsquote. Sie gibt an, 
welcher Anteil der Bewährungsstrafen widerrufen 
wurde. Widerrufe werden vom Gericht ausgespro-
chen, wenn Klient*innen neue Straftaten begehen 
oder erheblich gegen Auflagen und/oder Weisun-
gen verstoßen. In der Regel führt der Widerruf zur 
Inhaftierung – was mit hohen Kosten für die Gesell-
schaft verbunden ist.

Abbildung 4: Widerrufsquote

Ein Bewährungswiderruf bedeutet  
fast immer eine Rückkehr in die Haft  

– mit hohen Kosten für die Gesellschaft.  
Unser Fokus liegt darauf, frühzeitig zu  

intervenieren, um genau das zu verhindern.
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strukturierten Sozialen Diagnostik geprüft, wo 
die dringendsten Probleme liegen und wie sich 
kriminogene Faktoren, kriminogene Bedarfe und 
Ressourcen darstellen. 

Diese Ersterhebung ist die Grundlage für die Fest-
legung der Falleinschätzung sowie des ersten 
Arbeitskonzepts. Es bestimmt außerdem Art, 
Umfang und Intensität der Betreuung. 

Folgende Aspekte spielen dabei eine Rolle: 

•	 Delikthypothese: Ursachen der Straftat, rele-
vante Bereiche aus der Sozialen Diagnostik 
(Ressourcen-Risiken-Inventar), Selbstdeu-
tungsmuster  
der Klient*innen

•	 Form der Betreuung: haupt- oder ehrenamtliche 
Bewährungshilfe

•	 Intensität der Betreuung: Häufigkeit der Treffen 
von Klient*in und Bewährungshelfer*in

Bewährungshilfe – was ist das?

Im Bereich Bewährungshilfe betreuen wir

•	 Personen, deren Freiheitsstrafe oder Jugend-
strafe vom Gericht zur Bewährung ausgesetzt 
und bei denen eine Unterstellung bei der 
BGBW angeordnet wurde. Wer eine Bewäh-
rungsstrafe erhält, ist also nicht automatisch 
Klient*in bei uns.

•	 Personen unter Führungsaufsicht. Führungs-
aufsicht wird angeordnet, wenn 

1.	 die Unterbringung aus dem Maßregelvollzug1  
zur Bewährung ausgesetzt wird, oder 

2.	eine längere Freiheitsstrafe verbüßt wurde 
und/oder das Gericht das Risiko einer erneu-
ten Straffälligkeit als hoch einschätzt. 

Hauptziel der Bewährungshilfe ist es, dass Kli-
ent*innen keine neuen Straftaten begehen. 

Wir unterstützen sie dabei, Lösungswege für seine 
sozialen und/ oder wirtschaftlichen Probleme zu 
finden. Im Erstgespräch wird im Rahmen einer 

1 Maßregelvollzug: Der Maßregelvollzug betrifft Klient*innen, die (1) aufgrund von psychischen Erkrankungen und Suchtthematiken 
schuldunfähig bzw. vermindert schuldfähig sind oder (2) bei denen eine Sicherungsverwahrung angeordnet wurde.
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Das Spektrum an Interventionsmöglichkeiten ist 
weit gespannt und kann von einer Intensivbetreu-
ung (Probleme in elementaren Lebensbereichen, 
durchschnittlich 2,5 Betreuungskontakte pro 
Monat) bis hin zum rein formellen Kontakt reichen 
(keine elementaren Probleme, Betreuungskon-
takt nur auf Anforderung des Gerichts bzw. der 
Klient*innen).

Während der Betreuung wird die Situation von 
Klient*innen turnusmäßig bewertet. Die zu Beginn 
festgestellten Problembereiche werden überprüft 
und die Betreuung an die sich verändernde Situ-
ation angepasst. Zudem erfolgt eine regelmäßige 
Prüfung, ob die weitere Betreuung aus sozialarbei-
terischer Sicht notwendig erscheint. Spätestens 
nach Ablauf der Hälfte der Unterstellungszeit 
erfolgt eine Analyse des Zusammenhangs zwischen 
Deliktverhalten und sozialer/persönlicher Problem-
situation. Auf dieser Grundlage wird geprüft, ob 
sich die Beendigung der Betreuung empfiehlt. Soll-
ten die Betreuungsziele erreicht bzw. die Auflagen 
und Weisungen erfüllt sein und sofern kein weiterer 
Hilfebedarf besteht, ergeht die Empfehlung an das 
Gericht, die Unterstellung aufzuheben.

Da Kontinuität und Vernetzung wichtige Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Sozialarbeit in der 
Betreuung straffälliger Menschen sind, kooperieren 

wir eng mit anderen sozialen Einrichtungen, Ver-
bänden, Vereinen sowie den Sozialarbeiter*innen 
der Justizvollzugsanstalten.

Ehrenamtliche Bewährungshilfe
 
Resozialisierung ist erfolgversprechender, als straf-
fällig gewordene Menschen einfach „wegzusper-
ren“. Die Wiedereingliederung kann allerdings nur 
gelingen, wenn sie innerhalb und nicht am Rande 
unserer Gesellschaft stattfindet. Die BGBW setzt 
deshalb auf ehrenamtliche Bewährungshelfer*in-
nen: Sie leisten einen wertvollen Beitrag bei der 
Wiedereingliederung und sind wichtige Botschafter 
dieser Überzeugung. 

Das deutsche Strafrecht kennt die Möglichkeit der 
ehrenamtlichen Bewährungshilfe bereits seit 1956. 
Dennoch ist das baden-württembergische Modell 
einzigartig: Statt Ehrenamtliche lediglich als Hel-
fer*innen einzusetzen, sind sie tatsächlich für die 
Betreuung von Klient*innen verantwortlich. Aktuell 
sind 420 Ehrenamtliche für die BGBW im Einsatz. 

Ehrenamtliche Bewährungshelfer*innen werden 
durch spezielle Schulungen vorbereitet und sind, 
wie auch unsere hauptamtlichen Mitarbeitenden, 
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Betreuung von Haftentlassenen 
 
Zum Leistungsbereich „Bewährungshilfe“ gehört 
auch das sogenannte ‚Entlassmanagement‘: In den 
ersten Wochen nach der Haftentlassung ist das 
Risiko, in alte Muster zurück zu verfallen und erneut 
straffällig zu werden am größten. Die Bewährungs-
hilfe hat daher gemeinsam mit dem Sozialdienst 
des Justizvollzugs ein Konzept erarbeitet, das eine 
rasche Betreuungsaufnahme ermöglichen soll: 

•	 Bereits vor Haftentlassung sollten der Bewäh-
rungshilfe alle relevanten Informationen aus der 
Zeit des Vollzugs vorliegen. 

•	 Spätestens eine Woche nach Haftentlassung 
sollte das erste Treffen zwischen Klient*in und 
Bewährungshelfer*in stattfinden.

•	 Bei Bedarf kann das erste Treffen schon vor 
Haftentlassung stattfinden.

Zur Verbesserung der Vernetzung mit dem Sozial-
dienst im Justizvollzug wurde 2023 ein Modell-
projekt durchgeführt, das den gegenseitigen Infor-
mationsaustausch verbessern soll. Hospitationen 
zum Kennenlernen des Arbeitsalltags der jeweils 
anderen sind zudem mittlerweile gut im Alltag der 
Kolleg*innen etabliert. 

zur Einhaltung von Qualitätsstandards verpflichtet. 
Durchschnittlich begleiten sie zwei bis maximal 
fünf Klient*innen. Rückhalt finden sie bei ihrer 
Teamleitung – einer hauptamtlichen Bewährungs-
helferin oder einem hauptamtlichen Bewährungs-
helfer mit Zusatzqualifikation. 

Ehrenamtliche werden nur mit Fällen betraut, die 
ihren Fähigkeiten und Kompetenzen entsprechen 
und keinen Gewissenskonflikt hervorrufen. Oft 
betreuen sie Klient*innen, deren grundlegende 
Problematik darin besteht, alltägliche Anforde-
rungen zu bewältigen und die in der Betreuung 
einen hohen Zeitaufwand nach sich ziehen. Dieser 
Umstand spielt vor allem in den mittleren Betreu-
ungsstufen eine Rolle, die großes Engagement, 
aber auch Flexibilität und Einfühlungsvermögen der 
Unterstützenden voraussetzen. 

Geeignet für die ehrenamtliche Bewährungshilfe 
sind in erster Linie Personen mit profunder Lebens- 
und Berufserfahrung. Ihre besonderen Kenntnisse 
und Kompetenzen sollen es Ihnen ermöglichen, 
Menschen in kritischer Lebenssituation zu unter-
stützen. Sie müssen außerdem die Zuversicht mit-
bringen, dass jede Person sich ändern und positiv 
entwickeln kann. Darüber hinaus muss eine Reihe 
weiterer Voraussetzungen erfüllt werden: Ehren-
amtliche müssen unter anderem mindestens  
21 Jahre alt sein, über genügend Zeit und gute PC-
Kenntnisse verfügen. 
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4.	 GERICHTSHILFE

4.1.  AKTUELLE ZAHLEN

Die Zahl der Gerichtshilfeaufträge ist in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2023 
waren es insgesamt 7.822 Aufträge (siehe Abbil-
dung 5). Hauptgrund für den Anstieg ist ein 2020 
angelaufenes Projekt zur Vermeidung von Ersatz-
freiheitsstrafen (siehe auch Kapitel 4.3.)	

Abbildung 5: Anzahl Gerichtshilfeaufträge 

Aktuelle Zahlen
 
Die Zahl der Gerichtshilfeaufträge ist in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2024 
waren es insgesamt 11.386 Aufträge (siehe Abbil-

Gerichtshilfe

dung 5). Hauptgrund für den Anstieg ist ein 2020 
angelaufenes Projekt zur Vermeidung von Ersatz-
freiheitsstrafen (siehe S. 13 und S. 16).
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Nach einer mehrmonatigen Pilotphase ist das 
Projekt zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen 
(EFS) im November 2020 erfolgreich angelaufen. 
Seitdem sind gut 26.000 Aufträge bei uns einge-

gangen. Zuletzt, im Jahr 2024, waren es fast 8.000 
(siehe Abbildung 6). In gut der Hälfte der Fälle 
konnte mit den Betroffenen eine Tilgungsvereinba-
rung getroffen werden. 

Abbildung 6: Entwicklung der EFS-Zahlen seit Projektstart im November 2020
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